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Der Evang. Kirchenrat des Kantons Thurgau an die Mitglieder der Evangelischen Synode 

 

EINLADUNG zur Sitzung der Synode 

 

 

Montag, 27. Nov. 2017, Evang. Kirchgemeindehaus Kreuzlingen 

 

 

TAGESORDNUNG 

08.15 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche Kreuzlingen 
Einsetzung von Pfr. Tobias Arni, Jmerio Pianari und Jasmin Hanselmann 

09.30 Uhr   Beginn der Verhandlungen  

12.00 Uhr Unterbrechung der Verhandlungen, Mittagessen 

13.45 Uhr Fortsetzung der Verhandlungen 

16.45 Uhr Ende der Verhandlungen  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 

 EVANGELISCHER KIRCHENRAT DES KANTONS THURGAU 

 Der Präsident:           Der Aktuar: 

Pfr. W.  Bührer         E. Ritzi 

 
 

Wer an der Teilnahme verhindert ist, hat sich gemäss Geschäftsreglement der Synode 
möglichst frühzeitig vor oder spätestens innerhalb von zwei Tagen nach der Sitzung beim 
Präsidenten der Synode schriftlich zu entschuldigen (Herrn Jakob Bösch, Hurnen,  
8360 Eschlikon, jakob.boesch@evang-tg.ch.). 

Das Mittagessen wird um 12.15 Uhr im kath. Kirchgemeindehaus St. Ulrich, Kreuzlingen, 
eingenommen. Wer daran nicht teilnimmt, ist gebeten, dies bis Freitag, 24. November, 11.00 
Uhr, der Kirchenratskanzlei, Bankplatz 5, 8500 Frauenfeld, zu melden. 
Email: kanzlei@evang-tg.ch 

Auf gleiche Art wird von jenen, die ein fleischloses Menü wünschen, eine entsprechende 
Meldung erwartet, sofern sie diesen Wunsch nicht schon für die ganze Legislatur deponiert 
haben 
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Geschäftsordnung 

  

1.  Begrüssung und Eröffnung 

2.  Namensaufruf 

3.  Bericht des Kirchenrates über Veränderungen im Bestand der Synode 

4.  Voranschlag 2018 
a) Genehmigung des Voranschlags der Landeskirche 
b) Festsetzung des Steuerfusses der Landeskirche 
Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission  

5.  Finanzplan 2019-2021, Kenntnisnahme 

6.  Teilrevision Entschädigungsverordnung 

7.  Projekt „150 Jahre Landeskirchen Thurgau“ 
Botschaft und Antrag des Kirchenrates 

8.  Totalrevision Kapitelsverordnung (KGS 8.1) 

9.  Mitteilungen 
a) Kirchenrat    b) Büro der Synode    c) Bericht aus der AV SEK 

10.  Umfrage 
 


